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Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Haupt, Huber, Matter ha,ben am 15. März 

1988 unter der Nr. 1880/ J an mich e:J.11.(~ schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend Vlurstwaren mit Hildf1eischanteil 11 gerichtet, die folgenden Wort

laut hat: 

"1. Welche rechtlichen und praktischen Möglichkeiten bestehen derzeit fUr 
Lebenmitte1untersuchungsorgane, die Verwendung von Fa11wi1dfUr die Zube
reitung von Wurstwaren mit Wildfleischanteil hintanzuha1ten? 

2. Sollte die Kennzeichnungspflicht fUr beschautes Wild aus Wildgattern bzw. 
für Importe mittels Stempelabdruck auf dem Wi1dtierkörpernicht doch er
glinzend vorgenommen werden müssen?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Entgegen der in der AnfragebegrUndung zum Ausdruck gebrachten Auffassung, daß 

die Herstellung von rohen HartwUrsten aus Wildfleisch am Lande weitverbreitet 

sei, ist die Herstellung außerhalb des pri.vaten Bereichs tats~ch1ich sehr sel

ten, von einer Üblichkeit kann keine Rede sein. 

Weiters halte ich fest, daß die gemäß Tierseuchengesetz durchzuführende Grenz

kontrolle von Importen nicht als ein in diesem Sinne behördlich genehmigtes 

Untersuchungsverfahren aufzufassen ist. Als ein derartiges Untersuchungsver-
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fahren gilt ausschließlich die Fleischuntersuchung. Gem~ß Fleischunter

suchungsverordnung, BGBl.Nr. 142/1984, § 1 Abs. 2 gilt diese Regelung sinn

gem~ß fUr Schalenwild aus Fleischproduktionsgattern, und zwar die Vorschriften 

Uber Rinder fUr Hochwild, diejenigen Uber Schweine fUr Schwarzwild. 

Wurstwaren dUrfen nach dem Österreichischen Lebensmittelbuch Codexkap. B 14 

nur aus tauglichem Fleisch untersuchungspf1ichtiger Tiere hergestellt werden. 

Wildfleisch kann nur dann unter entsprechender Deklaration verwendet werden, 

wenn es auf Grund eines behBrd1ich genehmigten Untersuchungsverfahren dem 

tauglichen Fleisch untersuchungspflichtiger Tiere gleichzustellen ist. 

Gemäß dem Österreichischen Lebensmittelbuch I!. Auflage, Abschnitt C Beurtei

lung, Abs. 2 lit. 0 sind WUrste, die Fleisch enthalten, das nicht nach einer 

gemäß dem Fleischuntersuchungsgesetz durchgefUhrten Untersuchung als tauglich 

beurteilt worden ist, als gesundheitsschtldlich zu beurteilen. Gemäß § 40 Abs. 

1 lit. a Z 1 LMG 1975 sind Waren zu beschlagnahmen, wenn der begrUndete Ver

d~cht besteht, daß sie gesundheitsschädlich sind. 

Gemäß § 35 Abs. 1 und 2 LMG 1975 obliegt die Überwachung des Verkeh~s mit dem 

durch das LMG erfaßten Waren dem Landeshauptmann, der sich besonders ge

schulter Organe als Aufsichtsorgane zu bedienen hat. 

Es gibt gemäß LMG 1975 keine "Lebensmitteluntersuchungsorgane", wie die Organe 

in der Anfrage benannt werden, sondern nur Lebensmittelaufsichtsorgane. Den 

Lebensmittelaufsichtsorganen stehen die in §§ 37 bis 39 leg.cit. genannten 

Befugnisse zu. Die Aufsichtsorgane sind befugt, Proben zu ziehen und haben 

diese sodann der in Betracht kommenden Untersuchungsanstalt zu Ubermitte1n (§ 

39 Abs. 1 und 41eg. cit.). Die Untersuchungsanstalten sind grundsätzlich in 

der Lage, die Verarbeitung von Wildfleisch in Wurstwaren nachzuweisen. Besteht 

der Verdacht, daß eine gesundheitsschädliche lvare vorliegt (Verarbeitung von 

nicht gemäß dem Fleischuntersuchungsgesetz untersuchtem und als tauglich beur

teilten Fleisch), erfolgt gemäß § 40 leg.cit. eine Beschlagnahme und gemäß § 

44 leg.cit. eine Anzeige beim zuständigen (',ericht durch die Untersuchungs

anstalt. 

Im Ubrigen verwelseich auf meine AusfUhrungen in der Einleitung zur Beantwor

tung der Anfrage Nr. l27l/J vom 19. Jänner 1988. 
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Zu Frage 2: 

Hiezu verweise ich auf den Erlaß des Bundesministers fUr Gesundheit und Um

weltschutz vom 21. Februar 1985, Z1. 111-39.400/22-10/85, mit dem auf Grund 

des § 42 Abs. 5 des Fleischuntersuchungsgesetzes Bestimmungen Uber die Kenn

zeichnung von Hi1d oder Wildfleisch, das zur Einfuhr nach Österreich bestimmt 

ist, erlassen worden sind. 

Dieser Erlaß sieht eine genaue Kennzeichnung durch einen Farb- oder Drand

stempel oder durch eine Stempelplakette so~Tie ergänzende Bestimmungen Uber die 

Kennzeichnung und Verpackung importierter Wildtierkörper oder Hi1dtiertei1e 

vor. 
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